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RS OGH 1956/9/26 7Ob426/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.09.1956

Norm

KO §27

KO §39

ZPO §405 A

Rechtssatz

In jedem Anfechtungsprozeß kann das Gericht zumindest dann, wenn die Klage nicht ausdrücklich auf einen

bestimmten Anfechtungstatbestand gestützt wird, wegen jedes der im Gesetze angeführten Anfechtungstatbestände

verurteilen, zu dessen Begründung die vom Kläger geltend gemachten Tatsachen hinreichen.
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